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IG KULTUR LUZERN

Luzern, 16. September 2015

Was muss ich als Künstler/in als Kulturschaffende/r über die Sozialversicherungen wissen? 
Wie kann man eine berufliche Vorsorge abschliessen? Wie viel muss ich pro Monat einzah-
len, damit sich eine angemessene Rente aus der Pensionskasse ergibt?

Edina Kurjakovic, Geschäftsleitung IG Kultur Luzern

Sozialversicherungen sind ein Thema, das tendenziell nicht Freudensprünge bereitet. Wer will sich 
mit dem Thema Alter, Invalidität oder Tod befassen? Und dies mitten im Leben. Trotzdem ist es so, 
das frühzeitiges Informieren wichtig und essenziel für das Leben im Alter ist. Aus diesem Grund orga-
nisierte die IG Kultur Luzern in Zusammenarbeit mit visarte Zentralschweiz eine Impulsveranstaltung 
zum Thema «Soziale Sicherheit für Kunstschaffende». 

Benjamin Dodell, Mitglied Zentralvorstand Visarte Schweiz, erklärte in seinem Referat die wichtigs-
ten Eckpunkte der Sozialversicherungen, den Erwerbsstatus, den Unterschied zwischen AHV und der 
Pensionskasse (BVG). Er brachte es wie folgt auf den Punkt:

• nur AHV = Armut im Alter
• Ergänzungsleistungen = Abhängigkeit
• Pensionskasse = Freiheit und Selbstbestimmung

Die Vorsorge unterscheidet zwischen selbsständig erwerbend (freischaffend) und unselbständig er-
werbend (angestellt). In einem angestellten Verhältnis ist der Arbeitgeber verpflichtet, die gesetzlich 
vorgeschriebenen Abgaben abzurechnen. Sofern der Jahreslohn der angestellten Person mehr als 
21‘060 CHF beträgt oder das Arbeitsverhältnis länger als drei Monate dauert, muss der Arbeitgeber 
auch Pensionskassenbeiträge (BVG) einzahlen. Die Schweiz hat die Vorsorge in einem 3-Säulen-Prin-
zip organisiert, welches nachfolgend abgebildet wird. Für die Kulturschaffende ist die zweite Säule 
und die überobligatorische berufliche Vorsorge ein wichtiges Element. 

Impulsveranstaltungen der IG Kultur Luzern:
Soziale Sicherheit für Kultur- und Kunstschaffende
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Ist man selbständig oder ist das Anstellungsverhältnis unregelmässig, empfiehlt sich ein Anschluss bei 

einer Pensionskasse für Kulturschaffende. Diese ermöglicht den Kulturschaffenden, sich eine Alters-

vorsorge aufzubauen und gegen die Risiken Tod und Invalidität zu versichern. Gleichzeitig beraten die 

Pensionskassen die Kulturschaffende.

Ist man bei einer solchen Versicherung angeschlossen, muss beim Antritt einer neuen Anstellung der 

neue Arbeitgeber über den Anschluss informiert werden. Alles Weitere wird danach zwischen dem 

Arbeitgeber und der Pensionskasse getätigt.

Nachfolgend sind Links zu den Pensionskassen für Kulturschaffende aufgeführt.
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CAST - Charles Apothéloz-Stiftung 
Theater, Musik, Kunst, Veranstaltung
www.cast-stiftung.ch

Pensionkasse Musik und Bildung
www.musikundbildung.ch

vfa-pfa vorsorgestifung film und audiovision
www.vfa-fpa.ch

artes&comoedia fondation de prévoyance
www.fpac.ch

Pensionskasse BUCH
www.pkbuch.ch

Suisseculture
Dachverband der Organisationen der professionellen Kultur- und Medienschaffenden der Schweiz 
und der schweizerischen Urheberrechtsgesellschaften
www.suisseculture.ch

Netzwerk Vorsorge Kultur
www.vorsorge-kultur.ch


